
Textliche Festsetzungen 
zum Bebauungsplan Nr. 329, Kennwort: "Salzweg/Möhne weg" 

 
I. Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 BauGB bzw. nach B auNVO 
 
1. Art der baulichen Nutzung 
 
1.1 Die in § 4 Abs. 3 BauNVO aufgeführten, ausnahmsweise im allgemeinen Wohngebiet 

zulässigen Nutzungen (Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) sind 
gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO ausgeschlossen. 

 
1.2 Die in § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO aufgeführten, allgemein im allgemeinen Wohngebiet 

zulässigen Nutzungen sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO nur ausnahmsweise zulässig. 
 
II.  Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 BauO NW 
 
2.  Örtliche Bauvorschriften / Gestaltung 
 
2.1 Bei einem Gebäude mit geneigtem Dach (22° - 48° ) darf die Höhe der Traufe höchstens 6,50 

m betragen. 
 
2.2 Die Höhe des Firstes darf bei einem Gebäude mit Flachdach höchstens 8,00 m betragen. 
 

Die Höhe des Firstes darf bei einem Gebäude mit geneigtem Dach (22° - 48°) höchstens 8,75 
m betragen. 

  
Bezugspunkt ist die natürliche Geländeoberfläche. Maßgebend hierfür ist der arithmetisch 
gemittelte Geländeanschnitt an den Außenwänden. Die Gebäudehöhe wird also durch das 
arithmetische Mittel aus dem Herausragen der vier Gebäudeecken gebildet. 
 

 Dies gilt auch für die Traufhöhenbestimmung. 
 

Eine Überschreitung der zulässigen Baukörperhöhe für technisch erforderliche, 
untergeordnete Bauteile (z.B. Schornsteine, Masten, technische Aufbauten für Aufzüge) kann 
ausnahmsweise zugelassen werden. 

 
2.3 Als Dachform des Hauptgebäudes sind das Flachdach und das geneigte Dach mit einer 

Dachneigung von 22° – 48° zulässig.  
 
2.4 Dachaufbauten und Dacheinschnitte dürfen die Hälfte der Trauflänge des Gebäudes nicht 

überschreiten. Dieses Maß gilt auch für Dachflächenfenster. 
 So genannte Fledermausgauben sind bis zu zwei Drittel der Trauflänge zulässig. Vom 

Ortgang sollte ein Abstand von 1 m eingehalten werden.  
 
III. Hinweise   
 
3. Das Plangebiet ist als Bomben- bzw. Kampfmittelverdachtsfläche kartiert. Es besteht zwar 

keine unmittelbare Kampfmittelgefährdung, eine derzeit nicht erkennbare Kampfmittelbe-
lastung kann aber nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Deshalb wird empfohlen bzw. als 
erforderlich angesehen, die zu bebauenden Flächen und Baugruben abzusuchen und die 
Anlage 1 der Technischen Verwaltungsvorschrift für die Kampfmittelbeseitigung anzuwenden. 
Weist bei Durchführung eines Bauvorhabens der Erdaushub auf eine außergewöhnliche 
Verfärbung hin oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort 
einzustellen und der Kampfmittelbeseitigungsdienst durch die Ordnungsbehörde oder Polizei 
zu verständigen. 
 

4. Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauer-
werk, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbe-
schaffenheit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Unteren 
Denkmalbehörde und der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Münster (Tel. 
0251/591 8911) unverzüglich mitzuteilen (§§ 15 und 16 DSchG). 

 



5. Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit 
dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, 
dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der 
Deutschen Telekom Technik GmbH Dahlweg 100, 48153 Münster so früh wie möglich, 
mindestens vier Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden.  

 
6. Der Bebauungsplan wurde auf einer grafischen Datenverarbeitungsanlage erstellt. Auskünfte 

über die geometrisch genaue Lage der Straßenbegrenzungslinie erteilt der Fachbereich 
Planen und Bauen, Produktbereich Vermessung. 

 


